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Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

41/02 Staatsbürgerschaft

Norm

StbG 1985 §10a;

VwGG §42 Abs2 Z3 litc;

Rechtssatz

Es bedarf mehr als der im Bescheid betre end die Ablehnung des Antrags auf Verleihung der Staatsbürgerschaft

vorgenommenen auszugsweisen Wiedergabe der (nach Ansicht der Behörde von Unverständnis zeugenden und

unrichtigen) Antworten des Einbürgerungswerbers auf Fragen zu sehr eng begrenzten Themenbereichen

(Staatsangehörigkeit, Hobbies), um einen nachvollziehbaren Eindruck vom Ausmaß der Sprachbeherrschung des

Einbürgerungswerbers zu vermitteln (Hinweis auf die im Erkenntnis vom 23. März 2004, 2003/01/0481, dargestellte

Vorjudikatur; zur bloß auszugsweisen Wiedergabe des Gespräches Hinweis auf das Erkenntnis vom 30. August 2005,

2004/01/0482).
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